
  
 

STADT LÜCHOW (WENDLAND)  
Der Stadtdirektor 

- Az.:  - 

 Lüchow (Wendland), 12.10.2018 

Sachbearbeiter/in: Frau Lange 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 073/2018 ST 
 

 

Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung der Interessengemeinschaft für Handel 
und Gewerbe Lüchow e. V. (IHG) 

 

An den  beraten am: 

 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und 
Kultur                   

Ö 23.10.2018 

   

 
Verwaltungsausschuss                   N 12.11.2018 
   

 

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Die Interessengemeinschaft für Handel und Gewerbe Lüchow e. V. (IHG) hat mit 
Schreiben vom 1. Oktober 2018 einen Zuschuss für die Anschaffung von Weihnachts-
beleuchtung in der Stadt Lüchow (Wendland) im Jahr 2019 beantragt.  
 
Es ist angedacht, über die Lange Straße, beginnend an der Salzwedler Straße bis zum 
Kreisel Drawehner Straße, Lichtvorhänge aufzuhängen. Die Lichter-Sterne an den Häu-
sern werden ebenfalls beibehalten. Die Stadt soll dadurch heller und weihnachtlicher 
geschmückt sein. Laut beigefügtem Kostenvoranschlag fallen dafür Kosten in Höhe von 
11.008,64 € an.  
 
Finanzierung:  
Kosten:           11.008,64 € 
VR Plus             1.000,00 € 
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg         1.000,00 € 
Herbst GmbH            1.000,00 € 
IHG Lüchow             2.000,00 €  
Finanzierungslücke            6.008,64 €  
 
Zur Schließung der Finanzierungslücke wurden Zuschussanträge bei der Bürgerstiftung 
Lüchow und der Stadt Lüchow (Wendland) gestellt. Weiterhin sollen noch weitere Ge-
schäftsleute angesprochen werden.  
 
In der Mitgliederversammlung der IHG Lüchow am 13. März 2018 wurde beschlossen, 
auf die Weihnachtsbäume entlang der Langen Straße zu verzichten. Für 40 Bäume hat 
die Stadt Lüchow (Wendland) in den vergangenen Jahren je nach Ausschreibungser-
gebnis 200,00 € bis 400,00 € aufgebracht.  



- 2 -  

 

     
   

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel 
bewirtschaftet? 

 Nein X Ja, weitere Ausführungen 

  
Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
Die Haushaltsmittel müssten dafür im Haushalt 2019 bereitgestellt werden.  
  
Beschlussvorschlag: 
 
Ohne!   
 
 
 
 
D.STD. 
 
 
 
Anlage(n) 
Kostenvoranschlag Weihnachtsbeleuchtung 
 


	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

